
Satzung der Ortsgemeinde Pluwig 
über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege 

Der Gemeinderat hat auf Grund des S 24 der Gemeindeordnung Für Rheinland-Pfalz (GemO) 

vom 31. Januar. 1994 (GVBL. S. 113) in seiner Sitzung am 27. März 2001 die folgende 
Satzung beschlossen. 

S 1 
Geltungsbereich 

Die Vorschriften dieser Satzung gelten für die niclitöffentlichen Feld- und Waldwege der 
Ortsgemeinde Pluwig. 

$ 7  5 - 
Bestandteil der Wege 

Zu den Wegen gehören: 
1. der Wegekörper, das sind insbesondere Wegegmnd. Wegeunterbau, Wegedecke. 

Brücken, Durchlässe. Dämme, Gräben. Ent%ässemngsanlagen, Böschungen, Stütz- 
mauem, Seitenstreifen. 

7. der Luftraum über dem Wegekörper sowie 
3. der Benuchs lind das Zubehör 

% 3 
Bereitstellung 

Die Ortsgemeinde gestattet die Benutzung der in S I aufgeführten Wege nach Maßgabe dieser 
Satzung auf eigene Gefahr. 

I .  Die West  dienen vorrangig der Bewirtschafiung der land- und forst\virtschaftlicli 

renulzt.cn Grundstücke. Zur Be\r-itischaftung geliört auch der Abtransport der erzeugten - 
Produkte. 

2.  Die Benutzung als Fui3\c-eg ist zulässig. soweit sich aus sonstigen Vorscliriften keine 

Beschränkungen ergeben. 
3. Die Benutzung als Radweg ist zulässis. soweit die 'A'eoe niit den entsprecliencleii 

Verkelirszrtichen ausge\viesen sind. 
4. Die Benutzung als Reitweg ist zulässig. so~vcit die \\.egr mit den entsprechendeii 

Verkehrszeiclien ausge\viesen sind. 
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5 .  Die Benutzung von Wegen über den satzungsgemäßen und gesetzlichen Zweck hinaus, 

insbesondere um mit Fahrzeugen zu Wochenendhäusern, Jagdhütten, gewerblich 
genutzten Kiesgmben, Sandgniben und Steinbrüchen und ähnlichen Vorhaben zu 

gelangen, ist nur mit Erlaubnis der Ortsgemeinde zulässig. Die Erlaubnis ist 

gebührenpflichtig. 

6. Das Aufstellen oder Anbringen von Wegemarkieningen, Hinweisschildern, Werbetafeln 
oder anderen Gegenständen auf oder an den Wegen ist nur mit Erlaubnis der 

Ortsgemeinde zulässig. Die Ortsgemeinde kann die Erlaubnis im Einzelfall von einer 

Gebühr abhängig machen. 
7. Rechte zur Benutzung der Wege aufgmnd anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 5 

Vorübergehende Benutzungsbeschränkung 

Zur Verhütung von Schäden an den Wegen. insbesondere nach starken Regenfällen. bei 

Frostschäden so~vie bei Gefährdung der Sicherheit durch den Zustand von Wegen, kann ihre 

Benutzung vorübergehend oder teilweise durch die Ortsgemeinde auch über die Ein- 

schränkungen in s 4 hinaus beschränkt werden. Die Benutzungsbeschränkung ist ortsüblich 

bekanntzugeben und durch Aufstellung von Hinweisschildern an den Anfangspunkten der 

Wege kenntlich zu machen. 

s 6 
Unerlaubte Benutzung der Feld- und Waldwege 

1 .  Es ist unzulässig. 

1 ) die Wege zu benutzen, wenn dies insbesondere aufgrund jahreszeitlich bedingten 
Zustandes zu erheblichen Beschädigungen führt oder führen kann, 

7) Fahrzeu~e. Geräte und Maschinen so zu benutzen oder zu transportieren. dass Wege 
beschädist werden oder beschädigt werden können. 

3 )  beim Einsatz von Geräten lind Maschinen, insbesondere beim Wenden. LVepe ein- 

schließlich ihrer Befestigungen. Seitengräben. Querrinnen und sonstigem Ziihehör ZLI 

bescliädigeii oder den Randstreifeii abzugraben. aufz~ipflügen oder abzuhhren. 

4 )  Fahrzeuge lind Geräte auf den W e y n  von Ackerboden zii befreien und diesen auf den 
Wegen liegen zu lassen. 

5)  Fahrzeuge. Geräte und blaschineii auf den Wesen so abz~istellen oder Dünger lind 
Erde so zu lagern. dass andere Ben~itzer gefahrdet oder mehr als zumiitbar behinden 

werden. 
6) auf die Wege Flüssigkeiten oder Stoffe zibziileiten. durch die der Wegekörper 

beschädigt wird oder beschädigt werden kaiiii. 

7) die Entwässerung zu beeintr3clitigen. 

8) auf den Wegen Holz oder andere Gegenstände zii schleifen. 

9) auf den Wegen Holz. Ptlanzenreste und AbTälle zu verbrennen. 



7. Verbote und Einschränkungen. die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben 
unberührt. 

S 7 
Pflichten der Benutzer 

I .  Die Benutzer haben Schäden an Wegen der Ortsgemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
2. Wer einen Weg vemnreinigt. hat die Vemnreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu 

beseitigen: andernfalls kann die Ortsgemeinde die Vemnreinigung auf Kosten des 

Verursachers beseitigen. Wer einen Weg beschädigt, hat der Ortsgemeinde die ihr für die 
Beseitieune des Schadens entstehenden Kosten zu erstatten. Die Orts~emeinde kann dem - 
Schädiger unter Festsetzung einer Frist die Beseitigung des Schadens überlassen. 

3 Dünger, Erde und sonstige Materialien, die aufgrund der Geländebeschaffenheit vorüber- - 
gehend auf dem Weg werden, sind unverzüglich zu entfernen. S 6 Abc. 1 Nr. 5 
bleibt unberührt. 

§ 8 
Pflichten der Angrenzer 

Eigentümer und Besitzer der an die Wege angrenzenden Gmndstücke haben dafür zu sorgen. 
dass durch B e ~ u c h s .  insbesondere Hecken. Sträucher, Bäume und Unkraut die Benutzung 
und der Bestand der Wege nicht beeinträchtigt wird. Abfalle und andere Gegenstände. 

insbesondere Bodenmaterial. Pflanzen oder Pflanzenteile. die von den angrenzenden 
Grundstücken auf den Weg gelangen. sind von den Eigentümern der angrenzenden 

Grundstücks zu beseitigen. 

( 1  ) Ordnungs\vidrig handelt. \ver vorsätzlich oder fahrlässig 
I .  Wege entgegen der Z\veckbestinini~ing des $ 4 benutzt. 
7. außerhalb des Waldes auf eineiii 1Veg. dcr nicht seni. $ 4 Abs. 4 als ReitLveg 

vorgesehen ist, entgegen der Zweckbestimniung des 4 reitet. 
3. Benutzungsbeschränk~~ngen nach $ 5 nicht brachtet. 
J. den Verboten des 3 6 und den Vorschriften der 5 s  7 und X zu\viderhandelt, 
lind wer a~ifgriind dieser Satzung ergangenen \-ollzi?hbaren Anordnung zu\viderhandeli. 

(21 Die Ordnungs~vidrigkeit kann mit einer Geldb~iße bis zu der in 5 74 Abs. 5 Gern0 
genannten Höhe geahndet werden. Das Bundesgesetz iiher Ordn~ingswidrigkeiten voiii 

19.07.1957 (BGBL.1. S .  602) i n  der je\veils geltenden Fassung findet An\vendung. 

( 3 )  Die ..\bsätze 1 lind 7 sind nicht anz~i\\enden. so\veit die Tat nach anderen Vorschriften 

geahndet \verden kann. 



s 10 
Zwangsmittel 

Die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung von Anordnungen aufgmnd dieser 
Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Venvaltungsvollstreckungcgesetzes für 

Rheinland-Pfalz. 

$ I1 
Beiträge und Gebühren 

(1) Beiträge für den Ausbau und die Unterhaltung der Wege sowie Gebühren für erlaubnis- 
pflichtige Benutzungen werden aufgmnd des Kommunalabgabengesetzes in der je~veils 

geltenden Fassung und besonderer Satzung erhoben. 
(2) Mit Wegebenutzem nach 5 4 Abs. 5 dieser Satzung werden Nutzungsvereinbamngen 

abgeschlossen. die den Grad der zu erwartenden Wegebelastung berücksichtigen. 

s 17 

Fortgeltung von Festsetzungen in Flurbereinigungsplänen 

Festsetzungen in Flurbereinigungsplänen, die Wege im Sinne dieser Satzung betreffen. gelten 
als Bestandteil dieser Satzung weiter. Sie können nach Abschluß des 
Flurbereinigungsverfahrens nur mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde durch 
Satzung geändert oder aufgehoben werden. 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntniachung in Kraft; gleichzeitig t r i t t  

die Brnutzungssatzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege vom 16. April 1976 außer 
Kraft. 

Pluwig, den 27. h1är-z ZOO1 
. . . . .  

Ortsgemeinde Pluivig 


